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1.Definition Finanzen:  
 

Unter Finanzen [aus dem lat.] versteht man im  
Allgemeinen Geldangelegenheiten und Vermögen 

 
 
2.Zusammensetzung von Finanzen: 
 

Finanzen setzen sich zusammen aus 
Einahmen u. Ausgaben 

 

2.1Einnahmen: 
untergliedern sich in eigene und fremde Mittel: 

 

 

Einnahmen  

Aus eigenen Mitteln: 
Beispiele: Mitgliederbeiträge, 
Spenden, Verkäufe, Werbung 

etc. 

Aus fremden Mitteln: 
Beispiele: Zuschüsse vom Staat, 

Verband etc. 
 



2.2 Ausgaben:  
Gliedern sich in Ausgaben für eigene und fremde Zwecke 

 
 
 
3.Der Haushaltsplan: 
 
3.1 Wie ist ein Haushaltsplan aufgebaut: 
 

�  Da ein Verein steuerliche Begünstigungen erlangen kann, 
verlangt der Gesetzgeber eine Einteilung der Finanzen in 4 
versch. Bereiche: 

� Ideeller Bereich 
� Vermögensverwaltung 
� Zweckbetrieb 
� Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
 

 
3.1.1 Ideeller Bereich: 
 

� beinhaltet den Hauptzweck (Satzungszweck) eines 
gemeinnützigen Vereins  

� voll steuerbegünstigt 
� Einahmen: Mitgliederbeiträge, Spenden, Zuschüsse 

 
 Ausgaben: Angestellte, Mietkosten, Verwaltungskosten etc. 
 

Ausgaben  

Für eigenen Zwecke: 
Beispiele: Angestellte,  

Spielbetriebskosten, Mitglieder 
etc. 

Für Fremde Zwecke: 
 

Beispiel: Beiträge an Verbände 



 
3.1.2 Vermögensverwaltung: 
 

� liegt in der Regel dann vor, „wenn Vermögen genutzt, zum 
Beispiel Kapitalvermögen verzinslich angelegt oder 
unbewegliches Vermögen vermietet oder verpachtet wird.“ (§ 14 
Abgabenordnung) 

� steuerbegünstigt 
 

� Einahmen: Miete aus Immobilien, Pacht, Zinsen aus 
Bankguthaben 

 
 Ausgaben: Gebäude Unterhaltung, Bank-Kosten 
 
 
 
3.1.3 Zweckbetrieb: 
 

� Nach § 65 der Abgabenordnung liegt ein Zweckbetrieb dann 
vor, wenn dadurch die direkten satzungsmäßigen Zwecke 
verwirklicht werden 

 
� steuerbegünstigt 

 
� Einnahmen: Eintrittsgelder, Kursgebühren 

   
  Ausgaben: Spielergehalt, Spielbetriebskosten 
 
 
3.1.3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
 

� Nach § 14 der Abgabeordnung: …Eine Tätigkeit bei der 
Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden 
und über den Rahmen der Vermögensverwaltung hinausgehen… 

 
� Bei Überschreitung des jährliche Freibetrag von 30.678€ voll 

steuerpflichtig. 
 



� Einahmen: Verkauf von Getränken, Einahmen aus Werbung 
 
 Ausgaben: Einkauf von Getränken 
 
 
 
 
3.2 Haushaltsplanung 
 

� Wird meist aus Erfahrungswerten der Vorjahre erstellt 
 

� Erfordert frühzeitige und langfristige Planung 
 

� Der Haushaltsplan muss im Laufe eines Jahres immer wieder 
überarbeitet werden 

 
 
 
4. Unterschiede Vereins/-Verbandshaushalt  
 
 

� Der Verein bekommt Zuschüsse (Einnahmen), der Verband gibt 
Zuschüsse (Ausgaben) 

 
� Der Verein hat als Ein- und Ausgaben den Wettkampfsport, der 

Verband den Ligabetrieb 
 
 
 
 


